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 Veröffentlicht am 23.12.1927

Norm

EKHG §5 IB

Rechtssatz

(Zum EHG) Haftung der Bundesbahnen für einen auf der österreichischen Strecke geschehenen Unfall auf einer

Grenzbahn, wenn die Bundesbahnen auf der österreichischen Strecke "den Betrieb führen" und lediglich der

Zugsförderungsdienst und Fahrdienst von einer ausländischen Bahnverwaltung besorgt wird.
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